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1. Innerhalb obigen Bereichs ist die englische Sprache
Amtssprache und alle offiziellen Angelegenheiten der Militär-
regierung werden, soweit dieselbe nicht anders verfügt,
in dieser Sprache behandelt. Zm Kontrollbereichfranzösi-
scher Streitkräfte ist die französische Sprache ebenfalls
Amtssprache und alle offiziellen Angelegenheiten mit den
französischen Militärbehörden werden, soweit letztere nicht
anders verfügen, in dieser Sprache behandelt.

2. Proklamationen , Gesetze, Verordnungen, Bekannt-
machungen, Verfügungen und andere offiziellen Dokumente,
die von der Militärregierung erlassen oder in ihrem Namen
veröffentlicht werden, können sowohl in Englisch als in
Französisch, oder auch in beiden Sprachen abgefaßt sein.
Die Militärregierung kann sich jederzeit und zu jedem
Zweck entweder des englischen oder des französischen Textes
bedienen. Gleichgültig welcher Text tatsächlich zu Grunde
gelegt wird, so ist dieser Text im gegebenen Falle der
offizielle und allein maßgebende Text.

3. Jede Person , die von einer Proklamation , einem
«esetz, einer Verordnung, einer Bekanntmachung, einer
Verfügung oder irgendeinem offiziellen Dokument der
Militärregierung betroffen wird, ist verpflichtet, denselben
sy Folge zu leisten, wie der Wortlaut des offiziellen Textes
es Vorsicht. Es kann nicht zu* Verteidigung gegen eine
eventuelle Verfolgung oder ein eventuelles Verfahren we-
gen Nichtbefolgens einer Proklamation , eines Gesetzes,
einer Verordnung, einer Bekanntmachung, einer Verfügung
oder eines anderen Dokumentes angeführt werden, daß
der Wortlaut des offiziellen Textes nicht verstanden wor-
den sei oder daß irgendeine Uebersetzung ins Deutsche
keine genaue Uebersetzung des offiziellen Textes gewesen sei.

4. Diese abgeänderte Verordnung tritt mit ihrer ersten
Verkündung in Kraft.

Im Aufträge der Militärregierung.
^nsnnung lisp l- silsn
kssi» V/ünttsmbsl 'gisLftsn l- snttssvsk 'nsitung

Auf Grund der ihm übertragenen Vollmachten hat
der Generalgouverneur oon Stuttgart , Befehlshaber des
Gebietes Württemberg, durch Beschluß vom 13. Juni 1945
neun Landesoerwaltungsbehörden geschaffen und deren
Leiter ernannt.

Diese Behörden und ihre Leiter sind:
1. Landesverwaltung des Inneren : Fritz Ulrich
2. Landesjustizoerwaltung : Josef Beyerle
3. Landesverwaltung für Kultus und Unterricht und

Kunst: Carl Schmidt
4. Landesoerwaltung der Finanzen : Martin Rieckert
5. Landesverwaltung für Ernährung und Landwirt¬

schaft: Franz Weiß
6. Landesoerwaltung fürArbeitundSozialversicherung:

Albrecht Fischer
7. Landesverwaltung für Post-, Telegrafen, und Tele¬

fonwesen: Felix Reichert
8. Landesverwaltung für die Eisenbahnen: Richard

Brän die.
Die 9. Behörde ist die Landesverwaltung für Wirt-

chast. aber ihr Leiter ist noch nicht bestimmt. Bis zur

srstsn Lsivklstiadars

endgültigen Uebernahme dieser Behörde wird Herr oon
Wächter (Leiter der Wirtschaftsverwaltung) die Geschäfte
eines Lesters der Landeswirtschaftsverwaltung führen.

Im Rahmen der Gesetze und Bestimmungen der Mili-
tärregierung und der noch gültigen deutschen Gesetze sind
die Derwaltungsleiter vom Zeitpunkt ihrer Ernennung
an der Militärregierung für die Tätigkeit ihrer Dienst¬
stellen verantwortlich.

Ihr Amtsbereich erstreckt sich auf das ganze Gebiet
des Landes Württemberg.

Im Lslnisb trssincllidis ^ siesisbsftnsti 'seköii
Nach einer heute eingegangenen Uebersicht sind nun¬

mehr im Bereich der Reichsbahndirektion Stuttgart folgendeStrecken im Betrieb:
1. Stuttgart Hbf.—Ludwigsburg (von 6.00 Uhr alle 70

Minuten bis abends 22.00 Uhr) ;
2. Bietigheim—Heilbronn Hbf. ' (nur für Ejsenbahnbe«

dienstete und Firmenangehörige, die bei der Eisen¬
bahn arbeiten I) ;

3. LaustenN.—Brackenheim—Leonbronn(1 Zug täglich) ;
4. Hellbronn Hbf.—Bretzfeld (2 Züge täglich) ; -
5. Stuttgart —Schorndorf (2 Züge täglich; umsteigen

zwischen Stetten und Endersbach. Fußmarsch bis
Endersbach) ;

6. Stuttgart —Ulm(1Zug mitUebernachtung injGeislingen)
7. Ulm—Friedrichshafen (z. T. bis Aulendorf, z. T. bis

Friedrichshafen) ;
8. Aulendorf—Leutkirch—Isny (Di.. Do., Sa .) ;
9. Laupheim—Schwendi (1 Zug täglich) ;

10. Nürtingen—Neuffen (2 Züge täglich) ;
11. Tübingen—Nehren (2 Züge täglich) ;
12. Herrenberg—Tübingen Hbf. (1 Zug täglich) ;
13. Tübingen—Rottenburg N. (2 Züge täglich) ;
14. Stuttgart —Böblingen —Horb—Tuttlingen—Immen-

dingen (von Stuttgart —Vaihingen—Ehningen (b.
Böbl.) Fußmarsch zwischen Bf. Ehningen und der
beschädigten Brücke zwischen Ehningen und Gärt-
ringen), dann von Gärtrtugea - Eutingen und von
Rouwetl —Tuttlingen —Iuuuevding «, ) ;

15. Rottweil—Villingen (1 Zug täglich) :
16. Korntal—Weißach (1 Zug täglich) ;
17. Radolfzell—Ueberlingen—Friedrichshafen—Lindau-

Bregenz(direkter Eilzug Rottweil-Radolfzell-Linüau) ;
18. Radolfzell—Sigmaringen (1 Zugl 3 mal in der Woche

Mo., Mi., Fr .) ;
19. Aulendors—Pfullendorf—Schwackenreute (1  Zug ).

Die näheren Fahrzeiten können beim Bahnhof jeweils
erfragt werden. Ueber die Inbetriebnahme der Strecke
Wildberg—Nagold—Hochdorf b. Horb und der Neben¬
bahn Nagold—Altensteig ist bis jetzt noch keine Ent-
scheidung getroffen. Wir werden die endgültige Auf.
nähme des Betriebs auf den genannten Strecken recht¬
zeitig bekanntgeben.

Alle Gerüchte über weitere befahrene Strecken entbehren
jeder Grundlage und dürsten frei erfunden sein.

Bahnhof Altensteig.
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An AU«:
Die Ernährungslage ist sehe ernst. Mehr denn je find wir ans

Leo eigenen Raum, di« eigene Kraft und hnodertprozeatige Diszi¬

plin bei der Bewirtschaftungder RahruagsgUtrc angewiesen, um

dir Ernährung de» Bevölkerung zu gewährleisten. Hanger and alle»,

wa, er im Gefolge Hai, lassen sich nur vermeiden, wenn da» Land¬

volk dar Letzte hergidt und jeder mithilst und sich auch vor unge¬

wohnter Arbeit nicht scheut. Wir müssen«in» täglich bewusst diridro,
datz nur durch einschneidendeMaßnahmen und größte Etasparungea
der Bedarf au Nahrung fiir all« gesichert werden Kana.

3m Gegensatz zu bisher dienen dir Aostcenguugeaund Sin-

schränkuogrn nicht mehr der Fortsetzung«iae» schrecklichen Kriege»,

sondern der Wiederherstellung geordneter Verhältnisse. Wir wollen

die geforderten Opfer aus uns nehmen, um noch Schlimmere» zu

verhöten.
Wer die allgemein« Notlage ao«autzt uud dadurch dir Dersorgong

der Bevölkerung mit dem Notwendigsten schädigt oder gefährde»,

wird nicht nur morelisch schärfsten» verurteilt, sondern auch nach

den geltenden Bestimmungen sehe streng bestraft. Die« verlangt auch

di« Militärregierung im Iuteresse der'Ausrrchterhaltaagvou Nutze

und Ordnung.
Die neu ausgestellte Wirtschastspolizei wird bei allen Zuwider-

haadlungen ohne Aaseheo der Person streng durchfahren-

A« den Erzeuger:
! . Steigere dir landwirtschaftliche und gärtnerische Erzeugung l

<Z.B . durch intensivere Bewirtschastung. Au»weilong der Anbau¬
flächen. Zwischenfruchtanbau, Saajenpflege, planmäßig« Berwer-

lang wtrtschaftretgeaerDüagrmittei. Aufgabe de» gewerb»mäßlgen
Blumeuanbau» usw.)

2. Gewinne möglichst viel Saatgut selbst!
Für dt« kommende Herbst- und Frühjahrssaat wird von aus-

wärtigen Bermrhrung,b«trtrb«n wahrscheinlich nur wenig Saat¬

gut zu bekommen sein.
3. Ziehe möglichst viel Nutz», Zucht- und Schlachtvieh nach,

damit trog der Ablieferungenunser Milch-, Fett- und Fletsch-
bedarf gedeckt und der Mangel an Zugtieren llbrrbrllckt werden kann.

4. Bekämpf» Schädlinge und Viehseuche« energischl
Sie fressen di« Erste und die Viehbestände weg. Behörden und

Bivölkerung unterstützen Dich bei der Abwehr.
Denk an den Feuerschutz Drive» Hofe» und der Ernte l

Da» Rauchen oder da. Umgehen mit offenem Feuer oder Licht

In der Scheune bringt Dich um Hab und Gat und ander« um

ihre Nahrung.
6. Melde Deinen Bedarf an Ardritakräftea rechtzeitigl

7. Erfüll« Deine Ablieferuagapsttchtrnrestlo»!
All« Abiteserung». und Srfassuagsoorschrtslea gelten weiter und

müssen künftig noch schärfer durchgesührt werden al» di»her.
Di« Milch muß wieder im früheren Umfang abgeltesert werden,
damit alle Kinder ernährt werden können und die Settoersorguog
gesichert ist. Milch ist di« wichtigste Selig relle. Auf jede» Liter
kommt «» an.
Getreide behalt« nur so viel zurück, al» Du nach Deinen Mahl-
Karte» vermohleo darfst und al« Saatgut brauchst. Me » übrige

liefere ad. Verfüttere keine Brotfrucht jauch keia« Gerste). 3 m

Sateresse der Brotoersorguug kommt e, aus jede, Psund an.

Kartoffeln behalte auch nur soviel, als Du in Deinem Hau»halt

zur Ernährung und al» Saatgut brauchst. Verfüttere keine Kar¬
toffeln. Auch Kletnmengen sind beschlagaahmt und abgabepflichtig.

8. Gib dem Hamsterer nicht»!
Das Hamfterunweseo gefährdet die. Ablieferung und verhindert

eine gerechte Versorgung Aller mit dem Notwendigsten.
Gib vor allem auch dem hamsternden Kleintirrhalter nicht».

Au»ländische Staaliaugehöiige dürfen «bensall, nicht Hamstern.

9. Schlachte und mahle nicht schwarz, buttere nicht selbst und
laß Dich nicht auf Tauschgeschäfte ein!
Solche Verfehlungen werden künftig besonder, schwer geahndet.

Liefere Zentrifugen, Buttermaschinenu. ä. wieder aus dem Rat-

hau» ab.
lll. Fordere und nimm kriae Ueberpretfr, sondern begnüge Dich

«tt de« festgesetzten Srzengrrhöchstpretsenl
N . Mach« bet Erhebungen richtige Angaben!

Dir Bodenbenutzung»erh«bung. Viehzählung. Erateschätzung usw.

dienen der Erzeaguugsplanuog und der Eraährungsstcheruag.
Fatsch» Angaben rächen sich bitter.

12. Befolge alle Anweisungenund Anregungen
de« Laadrat, , de» Bürgermeister», ihre» Beauftragten and laod-

wirtschaftlichen Vertrauensmänner.

Sir wollen Dich nicht bevormund,o. sondern znsamme» « tt vir tu 5

dasür sorgen, daß jedermann täglich Nahrung erhält. 12.

An de» Gewerbetreibenden : . ä . ;

1. Nimm «noerzitglich Deine alte» Ltefrrbeztehangenwieder »nsl ' s

Durch di« gegenwärtigen Schwierigkeiten darfst Du Dtch sich» t

entmutigen lassen.
l

2. Brtage und halt« Drin Geschäft», «baren mit der dnrch den i

verlorenen Krieg geschaffenen Lage in Einklang ! . >

Nütze die Notlage nicht au»!
3. Sorge für geringen Schwand uad Verderb sowie richtige t

Lagerung der Waren : «

Liefere an Verbrauche, grundsätzlich nur verderbsrei. >

4. Beachte di« Berotrtschastuugovorschristenl
<

Sie gelten unverändert weiter. >

5. Prüfe Deine Wuogea uad Gewichte, damtt niemand benach» i

tetltgt wird!
>

Die Rationen stad ohardie» klein genug. i

6. Halte Prebrkifztplin beim Einkauf uud Berkaas I 2 . '

2 eder Verbraucher mutz wieder mit jedem Pfennig rechne » . >

Wehr« Dich gegen Uebersorderoogen der Borlteferanteo. >

G.nau« Beachtung der Preis Vorschriften gehört zu Deinen Be- 2 . -

russpfiichten. Uokenntnl».schützt auch hier nicht vor Strafe. ' !

7. Schalte Dtch nicht «naött , »l» Zwischenhändler«in ! '

3ede ungerechtfertigte Eiafchaltung in dea Weg der Ware »om >

Erzeuger zum Verbraucher ist orrbotea. >

S. Halte keine Waren zurück. >

um Dir für ander« oder spätere Lieferungen und Leistuuge» >^ -

geldliche oder foastlg« Vorteile zu verschaffe». -

9. Latz di« Finger vom Tauschhandell > I

Erzeuger, Händler, Handwerker u. a. Gewerdetreibeade sowie '

Angehörige steter Berufe machen sich strafbar, weua st»t« Tausch¬
weg« pder gegen ander« Soaderoorteil« Ware» ltesera uad

Leistuugen bewirken oder sich uud anderen Personen solche auf
diesem Wege verschaffen.

10. Hüte Dtch vor Kopplungsgeschäfte» !
tl . Metzgerl Schlacht« nicht schwarz! ' chal

12. Müllerl Mahl« nicht schwarz und »«rkanse kein Mehl an >äu

Derbrancher l - sch:

An Allt ttoabelondrr « an den Verbraucher ) : die

1. Hamstere nicht!
wer

Al» Hamsterer gefährdest Du die gleichmäßig« Versorg»»- und Be

Deine eigene künftige Ration I Pr

2. Biete und zohle keine Ueberprris«I
Wer Uedrrpreise bietet oder zahl«, macht sich ebenso strafbar wie mu

wie derjenige, der sie fordert oder annimmt. reg

3. Bebaue Deinen eigene» Gatten möglichst intensiv wo,

und laß keia Stück Land unbebaut, um Dich in der Gemüse- und

Beerraversorgong wettgehend vom Lader»uaabhäagig zu mache». hei

4. Halte keine Kleinster«, wenn Du kein« eigene Futtergran »» Nr

lag« hast!
P

Nur wer über eine ausreicheode eigene Futtergrundlage verfügt,

darf noch Kleiatter« halten.
Wer weniger al» Sy »e Ackerland bewirtschaftet, darf keine Hiihuer M

Hallen.
Za

Ealw . dea 25. Sunt ISIS. .Der .Landrat. g„

chulrul rur Lnosnrung stör- srinstviskbsstLntts l A

Di« Viehzählung hat ergeben, daß rtnerseit» di« Rtadvtehbestände ^

während der Zeit der Kttegshandiungen und durch Abiteserung,n
oerschledeoer Art nicht uabeträchtlich zurückgegaagen stad und anderer-

seil» in letzter Zeit sehr wenig Kälber mehr zur Nachzucht ausgesteüt ^

wordea sind. Welche Auswirkungen sich dadurch für dea einzelnen ^ ^

Betrieb einlchlteßiich der Sespanuolehhaltuag. für dt«künftige Fleisch-,

Milch-, Settversorgung usw. ergebe» werden, brauche ich in allen ^

Elozelheiten gor nicht erst «rläuteru. E, ist daher zur Erhaltung
unserer Viehbestände erste, Gebot der Staad », di« in den nächsten

Wochen und Monaten fallende» uad zur Nachzucht tauglichen Kälber ! K

unter allen Umständen auszustrllea. Di«, gilt besonder, auch für j sä

männliche Tiere, sofern dieselben von eingetragene» Eltern abstam- i 4>°

men, denn Zuchisarrea stad jetzt schon außerordrntllch schwer zu be- m-

kommen.
Die Viehzüchter und Dlehhalter werden daher ausgeruseo, diesen - m

wtchttgen Nachzuchtm aßnahmrn tm eigenen uad aügemetneu Zaterefse , w

wsttgeheadst zu entsprich«». ",
Falls Dlehaaskäuser aas di« Ablieferung von zuchltaoglichea und D

zur Nachzucht benötigten Kälber drängen, stad dieselbe, aus dies« st-

Bekaaulmochuag zu »:rweilea. ^

Lnlw. dro 28 3uot IS45. Z
Der Lunbrnt — Abt. Verlor,ru »g»» kttfch«st. — «,

hr
>



öskanntmsvtiuno übsi»^ ileksblisksvung
Der Seneralbeoollmächttgtefür Ernährung uod Laodwtrtschast

' In Württemberg — Lande,ervähruogsamt — hat mit Erlatz vom
12. 6. 45 Folgende» aogeordort:
1. vle Milch- und Rahmlieserungen einer Reihe von Milchsammel¬

stellen. Rahmstationen und Molkereien stehen noch nicht im Ein¬
klang mit verträglich erzengtrn Milch. Ê« matz daher ausdrück,
ltch daraus hiagewtesen werden, daß künftighin nicht nur die
Mvrgeu- sondern auch die Abendmilch unter allen Umständen rest-
lo, zu erfassen ist. Die örtlichen Milchsammelstellen haben durch
Vermittlung de» Bürgermeister« eine entsprechende Anordnung er¬
halten.

S» geht immer noch sehr viel Milch durch da»Hamsterunweseo
und durch Selbftbutterong der allgemeinen Versorgung verloren.
E , wird daher nachdrücklichst darauf hingewiesen, bah die Abgabe
vou Vollmilch durch dir milchwirtschaftlichen Betriebe ad Stall
grundsätzl ch verbot«» ist; ebenso dt«Butte,Herstellung durch Milch¬
er-,uger, soweit nicht Au»oahmeg«nrhmiguog«u durch den früheren
Milch-, Fett- und Eterwirtschaslsverbiod oorltrgeo.

2 . Die Molkereien habe» alle osfensichtltch schlecht ablirfernden Ge-
melndeu sestzustellen und dem Herrn Landrat zu melden. Eia
dte»bezUgllchrr Erlab ist an die Molkereien ergangen.

2 . Dle Bürgermeister habe» im B .'nehmen mit den örtlichen Milch¬
sammelstelle» bez-o. Molkereien dtesenigen Milchrrzeuger zu er-
fassen, deren Ablieferung dem tatsächlichen Adltrseruogsvermügea
nicht entspricht. All« läumigeo Lieferanten müssen dem Herrn Land-
rat, Abt. Dersorgungswirtschaf«, zur weiteren Drraolassuog ge¬
meldet werden.

-1. Die Gendarmen de» Kreise, wurden angewiesen, der verbotenen
Abgabe von Milch uod dem Srlbftbutter» mit allen z» Gebote
stehenden Mitteln eatgegenzutrrten. Mtlchsüader feglicher Art haben
mit härtester Bestrafung zu rechnen.
Lalw , deu 28. Juni 1945.

Der Landrat — Abt. Berlorgungarvtrtschast. —

bnsin- unri WLKnungrntsbilitLt
Stabile Preise find eine weseoUiche Vorau»setzung für die Er¬

haltung der Währuogsstabilität, denn die Reichsmark wird zwangs-
läofig insoweit rotwertet, als die Preise tnrgesamt steigen. Um den
schweren Schäden einer Inflation vorzubeugeo und im Hinblick aus
die ganz erheblichen Einkommeosoerminderongenund Bermögens-
wrrluftr weiter Bolk»kreise müffeu daher all« am Wirtschaftsleben
Beletligteo (Produzenten, Händler, Derbraucher) Mitwirken, da»
Preisgefüge al» Ganze, aufrecht zu erhalten.

Erhaltung der Preis - uod Währongsstabtlttät liegt aber nicht
nur im deutschen Inter,ss«, sondern wird auch von der Militär¬
regierung nachhaltig gefordert, da sie wesentlich zur Aafrechterhaltung
«on Ruh« und Ordnung überhaupt beiträgt.

Preisverfehtangen werden künftig noch strenger bestraft al» bis¬
her. Ja besonder» verwerflichen Fällen, dle eine Ausnützung der
Notlage darstellen, ist mit schweren Frrthrilsstrasen zu rechnen.

Preiserhöhungen für Gitter und Leistungen jeder Art sind verboten.
Dabet ist e» nicht nur verboten, einen Uederprei» zu fordern oder

avzuaehmro, sondern auch einen solchen zu bieten oder zu zahlen.
Ms unerlaubte Preiserhöhung ist r» auch anzusehra. wenn die
Zahlung»- und Lteferuogrbedtaguogeazum Nachteil de, Abnehmers
geändert werden (z. B . Abwälzung der Fracht, Kürzung oder Be¬
seitigung de, Rabatt ») oder durch Umgehuagshandluagen eine
Schlrchteestrlluagde» Abnehmer» beabsichtigt oder eingetretrn ist (z.
B . Berscklrchtrruugder Ware bet glrichdlridrndim Preis ).

Ausnahmen von dem Preiserhöhuagsvrrbot können die Preis-
blldoogsstrllra nur bewilligen, wenn sie aus zwingenden volkswirt¬
schaftlichen Gründen oder zur Bermrtduog besondere«Härten dringend
«sfoederlich find und sich kein anderer Au»wrg finden läßt.

Eigenmächtig« Erhöhungen find auch beim Dorliege« triftiger
Gründe verboten.

Da» Prrtserhöhungsoerbot muh auch beachtet werden, wenn
Kostruerhöhungeo den Verdienst- de, Produzenten, Händler, usw.
schmälern. Zeitbedingte Erschwernisse de, Produktion und de, Trans¬
porte» und ander« Faktoren können unter Umständen zur Berleuerung
mancher Konsumgüler führen. Eine solche Verteuerung darf aber
nicht ohne weitere, aus den Derbraucher adgewälzt werden, sondern
muh zunächst vou Produzenten, Händlern usw. soweit ousgesaogen
werden, al- die« tn ihren Kräften steht. Sie müssen Kofteaftetgerungea
u. ä. durch Einschränkung de» ihnen zukommmden Gewinn-, bzw.
Verdienste, bi, zur Grenz« ihrer Wirtschaft«»,«» Leistungsfähigkett
tragen. Nur wenn dir Kostrnsteigervog oder der Wegsall von
Reich,zuschüsseo usw .zur Exiftenzgesährduug der Produzenten oder
Händler führen würde, lst dtr Abwälzung auf di« Konsumenten zu¬
lässig. 3n diesem Au,matz müssen die Konsumentendir Preise»
Höhung al, Kriegssolge tragen. '

Etwaige Preiirrhühuogsanträgr fink beim Landrat anzubringen
uod müssen eingehend begründet werden. Solange die Entscheid»»,
au»steht, darf der Preis nicht erhöht werdra.

Soweit in de» letzten Wochen eigenmächtig« Preiserhöhung «,
vorzeoomme« worden find, müssen die Preis « sofort wteder »ns
den alten Stand zurückgeführt « erden.

Da dtr Preise nicht nur im Verhältnis zur Währung, sonder»
auch zu den Löhnen Bedeutung haben, müssen im Hinblick aas dtr
gewaltige Schmälerung des Volkseinkommen» künftig wettgehead
Preissenkungen gefordert wrrdea.

Di« herrschend« Notlage orrlangt von allen so schwere Opse»,
datz sich kria Erzeuger. Händler usw. der gesetzlichenPflicht ent¬
ziehen darf, sein Geschäfts- und insbesondere fein Prrisgrdaren mit
der durch den vkrtorenen Krieg geschaffene» Lage tu Einklang zu
bringen und zu Hallen.

S » genügt also gegenwärtig aich', datz der gefordert« Preis de»
bestehenden Höchstprrisvorichrtsteaoder dem Stopprei » entspricht:
jeder Seschäftrmaon Hot vielmehr die Pflicht, leine Preise ständig
daraus zu prüfen, ob fit in de, bisherigen Höhe heute überhaupt
noch verantwortet werden können. Der Prei» maß gesenkt werde»,
wenn die» nach dee wirtschaftlichen Lage de» Unterarhmeo» möglich
und mit Rückficht auf die allgemeine Notlage erforderlich ist, und
zwar auch dann, wenn früher Höchstpreise oder Höchftspaoaea' ftft-
gesetzt ward« find oder rll»e Ausnahmebewilltguogerteilt worden
ist. Hieraus ergibt sich, datz — wie bisher schon— jetzt ganz be¬
sonder, etoe Verschlechterung der Qualität oder Quantität in einer
Preissenkung zum Ausdruck kommen mutz. Dt«, Ist von erheb¬
liche» praktischer Bedeutung, da Verschlechterungen aus gewissen
Erbieten — so z. B. ta Gaststätten — zwangiläofig find.

Jeder am WirtschaftslebenBeteiligte muh die für ihn gültigen
Preirvorschristea kennen. Dies gehört zu seine» beruflichen Eorg-
faltspfllchtea. Im Zweifel hat er sich bei der Prrtsbrhürde oder
seiger Fachorgaaisattonza erkundigen. Uakenntai» schützt nicht vor
Strafe.

Dle neu ausgestellte Wtrtfchaftspoltzrt wird ad sofort nicht nur
den Schleich- uod Tauschhandel, da» Hamstrrrrunwesen, Schwarz-
schlachteo, Schworzmahiea asm. bekämpfen, sonder» vor allem auch
dir Preisüberwachung verstärkt durchführe». Ihre Kontrolle»
werden sich dabei ganz besonder, auf den Geschäftsverkehr mit deu
für den Derbraucher wichtigen Gegenständende» täglichen Bedarf»

"erstrecken, also , . B . aus alle Nahrangigütrr , Brennholz. Fuhr-
leistuugro, Mieieu usw.

Ich ermahn« alle zu tadelloser Ptdtsdlsziplin und warne alle
Pretsfündrr letztmals. Ich erwarte, datz überall jeder Preistreiberei
sofort energisch eatgegeogelrrteu uod hje polizeiliche Preisüberwachung
tatkräftig unterstützt wird. Gleichzeitig mache ich darauf aasmerk-
sam, datz die Beamten de» Wlrtschaftipoltzei-Autzeodteaste» nicht our
zur Strafverfolgung, sondern auch zur Beratung und Aufklärung
eingesetzt find. Die WIrtschastspoltzelbeamtenfind rin Teil der
Gendarmerie. Bei ihr können Sie sich im Ltnzelsall väher erkundigen.

Lal « . den 25. Juni 1945. Der Landrat.

Lsmünn- uml Obstprsis«
1. Dir Srzeugrrhöch st preise  betrag «» tu Württemberg

io der Zeit vom 25-Iuui bi, 8. Juli 1945>
Kirschen. . - 35 Rps. fr ' /, Kg
Stachelbeeren . . ,39 , , .
Johannisbeeren . . 25 . . , .

„ (schwarze) . 45 . . . »
Gartenhimbeeren . . . 50 , . . .
Waidhtmbeeren (Sammlerprei») . 40 , , » .
Heidelbeeren sSammlrrprris ) . 40 .
Kopfsalat. Mindestgewicht 400 g . 8 . j« Stück
Rettiche, 5 Stück «m Band . 6- 11 » . Bund

, Srötze I. Mindest-!?! 7 ow . II . , . Stück
. .11. , 5 ow . . . 8 . . ,
. , III. , 4 ow . 6 , , ,

Kohlrabi. Grütze« .(über 9 cm O ) . l2 . „
, »0  , 8 , . . . . . . 10 . » ,
» » 1 ,7 . , ' . , . , . 8, , ,
. . 11»  3 —7 , . 6 . , ,
. . III . 2—5 , . 3 . . .
. ausgerissene War « 14 Rpsg. je ' /, kg

Karotten. IO Stück im Bd . (halblaoge Sorten»
Miadeft-S 1.5 om) 17 Rpsg. se Bund

Rot. Rüben. 5 St . im Bd . (Mindest-!?! 5 ow) 14 Rpsg. je Bund
Blumenkshl. Sr . 0 (über 32 ow Auslagr-Vurchm. 58 Rpsg. je Stück

. I 26- 32 . . . 44 '
, . ll 20- 26 . » . 34 . . .
, . Ill 15 - 20 » » » 27 , . »
. . IV 10- 15 . . . 17 . . .

. V 5- lO . . . * . . .



Blumenkohl beim Berkaof nach Gewicht, höchst« ,
.. 3 Blattkrävze, Deckblätter gestutzt

Güteklassê . . . 30Rpfg. je'/,kg
. ö 24 . » »v»

Srähwirfiog . . . - - . 14 „ .. .. ..
Frühweißkohl . 13 .. „
Mangold . 9 .. .. .. ..
Spinat . . / . - . 9 .. .. .. ..
vlattsp toat . . . . . - .12 .,
Frühzwiebel, (miodrsleu» SStück im Book, Mtadrst-

Durchm.4 ca>oder mindestens3 Stück im Buud,
Miodest-Durchm. S vm) . . 15 „ „ Bd.
2. Dies« Erzengerpretse dürfen bet Berkaof ab Betriebsstätte

an Kleinhändler und Derbraucher berechurt werdev. Bet Brrbouf
au Großhändler wird die Adholekosten-Adgeltuog abgezogen. Se-
wrrbsmäßigr Särwereim dürseu bei Verkauf von Gemüse an Klein¬
verbraucher 33'/, v. H. ausschlagrn.

3. Die Brutlo-Berdievstspanae des Großhändlers  beträgt
bei Gemüse, sonstigen Kvcheogewächs« , Pllseo und Beerevsrüchten
10 v. H., bei Obst (außer Beereaobst) 8 v. H. de, Einstandspreise»,
zuzüglich4 o. H. Abgeltunĝ sür Schwund und Verderb und Der-
packziagskostea. (Schwund- und Berderbabgrltnng fällt beim Ein¬
kauf am Platz weg.)

4. Die Brutlo-Berdtenstspaaoe de» Kleinhändler»  beträgt
bet Gemüse, sonstigen Küchengewächsen and Pilzen 33'/, v. H., bei
Obst 25 v. H. de, Liastaodspretse» (Einkauf,preis zuzüglich Be-
svrderuagrkosten von ou»wä»t» und Verpackungskosten). Kein Zu¬
schlag für Schwund und Verderb.

5. Lieferung an Verbraucher grundsätzlich verderbfrei.
S. KalkulationssähtgeBeförderungskosten dürfen ohne Rücksicht

aus da, benützte Beförderungsmittelnicht höher angesetzt werden,
al, dt« Frachtsätze de, Deutfchen Etseobohoglltertariss. —

Wenn heule Beförderung durch eia« betriebsfremden Lastwagen
„folgt , so dürfen die tatsächllch berechneten, im Rahmen der Prei».
vorschrlstru erlaubten Beförderungskosten in Rechnung gestellt wer-
dev. voraus«,fitzt, daß mindesten, der Nutzlast au,geovtz»werden.
Diese Brsörderungskofte» dürseu jedoch nicht kalkuliert, sonder» nur
al» Anhäagedeträg« behandelt werden.

7. Bei Abgabe an Srotzoerbraucher 10. v. H. Preisnachlaß.
Lolw. den 25. Juni 1945. Der Land« ». '

^uinuf rui> iOvssamengsminnung
Durch dt« natürliche» Verhältnisse bedingt, spielt 1t« Vieh-!

Haltung im Kreis Calw und damit der Sutterbau «in, sehr
groß« Rolle. Der Rotklee» und Kleegra« cker stad vor allem
die Srünsutterquellende» Somme« . Dt« künftig« Anlage
solcher Autler flächen setzt jedoch das Vorhandensein von Saat¬
gut voraus. Da wir im kommenden Aasaatjahr aber vorwiegend
aus da» krei»«ig»ne Saatgut angewiesen sein werden, fordere
ich di, Bauern uud Landwirt« auf. geeignete Rotkleebefiände
unbedingt  zur Samrugewinmmg stehen zu lassen. Nicht
nur der Ltgenoedarf muß gedeckt werden, sondern e» matz
dabei auch an diejenigen Verusskamerodeu gedacht werden,
die bei bestem Willen nicht io der Lag, sind. Kleefarnen selbst
zu gewinnen. Aus keinen ball darf es Vorkommen, daß aus
Gründen der Arbeilserletchteruug oder sonstigen, nicht triftigen
Gründen die Rotklrelamengewtnnuag unterbleibt. Einwände
derart, dsß der Rotklee für Srünfutterzwecke dringend de»
nötigt wird, find nicht stichhaltig. Hiezu ist zu sagen, daß un¬
ter solchen Umständen der zweite Schnitt einer nahegeiegrnerr
Wiese herangezogen werden Kanu.

Es ist und bleibt jedoch Tatsache, daß, wrnn jeder Bauer
und Landwirt sein« Pflicht voll erfüllt und die Kleefarnen«»
träge Heuer etuigermatzeo günstig aarfallen. der Kreis Calw
tu der Lage sein wird, sich mit echtem Schwarzwäider Rot»
klresameu grötztrateils jeldst zu oersvrge«.

Talw , den 22. Juni 1945.

Der Lnudrat — Abt . Bersorgnug »wirtschast. —

Impfung gagan Lesteuninsrotinuf
Zm Lnterrffe der GrhaUuag des Schwetuebestaades und

damtt der Sicherung der Ernährung werden di« Herr«, Bürger¬
meister ersucht, im Benehmen mit den Tierärzten für die Durch¬
führung von Schrveinerotlauftaipsuagea besorgt zu sein.

Taiw , de» '29. Juni »945. Der La«brat.

öekanntmaekungsn cisn Süngenmeislel' Llsctt^ ltensteig un6 disgolct
1. Ans Weisung der Stadtkommaodautur gebe ich dekonot. daß

hiesige Frauen keinen Zutritt znm .Kino- im Grünen Baum Hoden.
2. Bester» Beausstchtigung der Schüler: E, mehr« sich dir Sülle,

daß Klage darüber geführt wird, daß ältere Kinder allerlei Allo-
Iria treiben. Bstspirlsweisr wurde io Smchtfeldern. Soidäterle,"
gespielt, die Frucht zertrampilt, anderswo Mohuköpfe adgebrocheo
usw. Dies« Benehmen ist schon zu voimalen Zeiten oerrverfltch,
bei dem heutigen Stand unserer Lebeormitleloersorguog ober ein
sträflicher Leichtsinn. Ich werbe gegen Sltiia und Kinder mit
all« mt, zu Gebote stehenden Machtmitteln vorgehru und bitte
dt« Einwohnerschaft, selbst auch ein wachsame, Auge zu haben
und bei Beobachtungsolchen Unfug» sofort Meldung zu erstatt« ,
«lteuftetg. 4. Juli 1945. Der Bürgeemeister.

Mit Genehmigung der militärisch« Stadtbehürd« ordnet da,
Bürgermeisteramtder Stad « Alteostetg ein« Versammlung an. die
am Sreitag. den S. Juli 1945, 17 Uhr im .Traubensaol, statlfiodet.
Thema: Richtlinien für di « Lösung oonDteostoer-
trägen.  Sämtlich « Unternehmer,  sowie Arbeitnehme,
in Alteostetg werden aosgesordert, an dtrser Ausklärungsoersammluog
tetlzuoehmeo. ^

2 . A. Heunesarth, 1. Beigeordneter.
»

Osn 2u - untt krückrug r . 2t . nsoii Ltuitgsnt gospsni -t
Der Herr Lavdral in Calw teilt mit Ruodschretden vom 27. Juri

1945 mit:
.Der Zu- und Rückzug noch Stuttgart ist z. Zt. wegen Ernäh¬

rung»- andWohonogsschwierigkeit« gesperrt . AaträgeoufPassier¬
schein« nach Stuttgart zum Zwecke der Heimkehr dürfen daher bei
der Kommandantur bi» aus weiter« nicht mehr eingrretcht werden."

Bon der Stillung von Anträgen aus Passierscheine.zur Rückkehr
nach Stuttgart ist bt« aus wettere» abznsehm.

Nagnld, den 29. Zant 1945. Der Bürgermeister.

8«iu»nntm»etttmg für Svrnnek untt äitsnstoig
Der Ruf »ach Brennholz und Serbrtad, wird immer dringender-

Biel« Einwohner seh« mtt Angst dem kommenden Winter entgegen»
nur «in geringer Teil wußte fich tu der Breoaholzo„ sorgaog Bor» j
trüe zu schaffen. Trotz oller Brennholzaot and daß viel« Arbeit,- -
Kräfte heute noch outätig find, meidet fich niemand zur Brennholz-
ausberritung. Was wir vergangen» Lahr sagten, ist auch heute noch »
der Soll ; an Brennholz fehlt es in unserer Gegend nicht, soaden» .
nur on d« Ardettikrästeo. s

Da Frauen mit Kinde« and alte Person« , sowie Krtrgsbe- ,
schädigte, nicht io der Lag, find ihr Holz selbst za werben, so find i
wir bereit gegen di« Aofbereitovg von 3 r« Brennholz — I rm >
unentgelttich obzoged« .

Zur Selbstwerbnng kommt kein Starkbolz, damit auch nicht
ongelerote Arbeiter, ohne besondere Kenntnisse, Holz fälle» and aof-
beretten können. :

Dir Ausberritung von Serbrtvd« ist zur Aosrechterhaltoug unserer
olelro Serbereieo lebenswichtig. Da» Schäl« der St-Serbrind« kaue» ,
auch von Sraoea und Jang « vorgeoomm« werd« , dt« wart»
ia oirlea Segrvdra schon vor dem Krieg darchgesührt.

Anmeldung« nehmen die Reoierföistrr « »gegen. Wer eine ge¬
wisse Anzahl von Arbeitstag« Nachweis« kann, erhält gegen Be¬
zahlung Brennholz. Frhr . o. Süllltagen 'schr» Rentamt

Eglr, Revtomimaoa.
«

Kirchliche Nachrichten. S. Soaotag nach Trio. j8L0 Uhr Christen¬
lehre. 9.30 Uhr Gottesdienst. 10.30 Uhr Kiad«rgott» dieost̂ Mittwoich
17.30 Uh« Bibel- und Betstunde. Donueretag 19.30 Uhr Mädch« .
kreis. — Methodtfteogrmetade:  Sonntag 9.30 Uhr Pndtgtr
I I Uh, S .-Schulr; Mittwoch 20.15 Uhr Bibel- und « ebetftunde. —
vrömbach:  9 Uhr » „»« dienst, 10 Uh« Ktaderktrch». Wtzrnrr,-
brrg:  10.30 Uhr Gottesdienst, 13 Uhr Christenlehre.
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